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Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Nautik-Verlages München. 
 

Die Informationen werden mit der größtmöglichen Sorgfalt so aktuell wie möglich zusammengestellt. Da 
jedoch Änderungen in den Vorschriften oder in einer Situation vor Ort eintreten oder eingetreten sein 
können, deren Veröffentlichung oder In-Kraft-Treten erst später bekannt wird, kann eine Gewähr in keinem 
Falle übernommen werden. 
 

Stand der Informationen: Juli 2010 
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Allgemeine Informationen      B/1 
 

Wichtiger Hiweis: 
Die hier aufgeführten Vorschriften wurden so gut wie möglich recherchiert. Trotzdem kann es vorkommen, daß 
die eine oder andere Vorschrift geändert wurde, ohne dass die Änderung rechtzeitig bekannt wurde. Einige 
Informationen stammen aus 2009; jüngere Angaben waren nicht zu bekommen. Jede Haftung für eventuelle 
fehlende oder nicht gültige oder überholte Angaben ist daher ausgeschlossen. 
Ebenso wird darauf hingewiesen, daß  die hier aufgeführten Informationen überwiegend für privat genutzte 
Yachten gelten. Für kommerziell genutzte Yachten, z.B. Charteryachten oder Yachten in Club-Eigentum o.ä., 
können andere Vorschriften von Bedeutung sein. 
 
Kapitel in Kursivschrift: Keine Angaben zum Zeitpunt der Bearbeitung bekannt. 
 
Kapitel  
Nr. 
   1 Inhaltsverzeichnis 
 

 Gesetzliche Bestimmungen   
   2. Passbestimmungen 
3. Ein- und Ausreisebestimmungen über Land / Bootstransporte 

  a,) Bootstransporte 
  b.) Einreise mit Tieren 
   4.  Ein- und Ausreise über See  
  a.)  Bestimmungen 

b.) Gebühren  
c.)  Kurtaxe 

5 Hafen- und Verkehrsbestimmungen  
 a.) Allgemeine Bestimmungen 

  6 Sperrgebiete / Naturschutzgebiete 
  7 Devisenrechtliche Bestimmungen 
  8 Versicherungspflicht 
..9 Seetüchtigkeit 
10 Führerscheinbestimmungen 
11 Ausrüstungsvorschriften, Abgasvorschriften, Fäkalientanks 
12 Zeitweilige Einfuhr und Stationierung von Yachten / Crewwechsel  
13 Signalpistolen 
14 Einfuhr  und Benutzung von Funkgeräten und Handy's 
15 Anschriften der diplomatischen Vertretungen der BRD 
16         Österreichs 
17         der Schweiz 
18 Marinas  a.) Anschriften 
    b.) Transit-Preise (Auswahl) 
19 a.) Hafenämter (Rufnummern) 

 b.) Küstenfunkstellen Slowenien 
 c.) Küstenfunkstellen Italien  
20  Anschriften von Service-Firmen (Bootsmotoren) 
21 Tauchvorschriften  
 
Versorgungsmöglichkeiten 
22 Strom- und Wasserversorgung 
23 Treibstoff, Tankstellen 
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 Nautische Informationen 
24 Nautische Veröffentlichungen /  
 a.) Vertriebsstellen 
 b.) Amtliche Handbücher für die Adria 
 c.) Gezeitentafeln 
 d.) Allgemeine Literatur 
25 Seekarten  

a.) deutsche 
  b.) kroatische 
  c.) italienische Sportbootkarten 
26 Betonnung 
27 Verkehrstrennungsgebiete 
28 Leuchtfeuer / Funkfeuer 
29 Wetter allgemein 
  Wetterberichte 
  a.)  deutsche / österreichische 

b.) slowenische 
c.) italienische 
d.) kroatische 
e.) Navtex-Sendungen 

30 Nautische Warnnachrichten 
31 Kollisionsverhütungsregeln 
32 a.) Seenotrettungsdienste maritim 
 b). Funkärztliche Beratung /Medico 
 c.) Allgemeine medizinische Hinweise 
33 Zoll / Auskunftsstellen für Zollfragen 
34 Fremdenverkehrsämter 
35 Internetadressen 
36 Wichtige Rufnummern 
 

 Allgemeine Informationen 
37 Sportfischerei 
 

CD10 
 
 

Passbestimmungen Slowenien                                                                                        B/ 2 
Stand: Juli 2010 
 

Reisende aus der BRD:  
Reisedokumente Erwachsene Einreise möglich / Bedingungen ��������

Reisepass Ja, gültig oder seit höchstens einem Jahr ungültig ��

Vorläufiger Reisepass Ja, gültig oder seit höchstens einem Jahr ungültig ��

Personalausweis Ja, gültig oder seit höchstens einem Jahr ungültig ��

Vorläufiger Personalausweis Ja, muss gültig sein ��
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Weitere Anmerkungen Achtung: 
Das geltende slowenische Ausländergesetz sieht immer 
noch vor, dass Reisende aufgrund fehlender oder 
ungültiger Reisedokumente mit einem Bußgeld 
zwischen 400 – 1200 Euro belegt werden k ö n n e n. 
Zur Vermeidung von Problemen empfiehlt sich stets 
das Mitführen eines g ü l t i g e n Reisedokuments 

��

Reisedokumente 
Kinder/Jugendliche 

�� ��

Kinderreisepass Ja, gültig oder seit höchstens einem Jahr ungültig ��

Reisepass Ja, gültig oder seit höchstens einem Jahr ungültig ��

Personalausweis Ja, gültig oder seit höchstens einem Jahr ungültig ��

Vorläufiger Personalausweis Ja, muss gültig sein ��

Bereits vorhandener Eintrag in den 
Reisepass eines Elternteils 
(Kindereinträge in Reisepässe der 
Eltern sind seit dem 1.11.2007 nicht 
mehr möglich) 

Ja, für Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ��

Noch gültiger Kinderausweis nach 
altem Muster (der Kinderausweis 
wird seit 1. Januar 2006 nicht mehr 
ausgestellt) 

Ja, gültig oder seit höchstens einem Jahr ungültig. Ein 
Lichtbild des Kindes wird empfohlen 

��

Weitere Anmerkungen s. Anmerkungen „Reisedokumente Erwachsene“ ��

Unabhängig vom Einreisezweck ist ein Aufenthalt von bis zu drei Monaten möglich. Wenn 
der Aufenthalt drei Monate übersteigt, muss bei der zuständigen Verwaltungseinheit eine 
Aufenthaltserlaubnis-neu eingeholt werden. 
 

Hinweis für Kroatien-Reisende (Transitreisende in die Republik Kroatien) 
Ungültige Reisedokumente berechtigen grundsätzlich nicht zur Einreise, auch dann nicht, 
wenn lediglich ein Transit durch Slowenien und eine Weiterreise nach Kroatien geplant ist. 
Wird man aufgrund ungültiger oder fehlender Reisedokumente durch die slowenischen 
Grenzbehörden (bei der Ausreise aus dem EU-/Schengenraum) zurückgewiesen, ist zusätzlich 
mit einem möglichen Bußgeld in Höhe von 40,00 Euro auf der Grundlage des 
Grenzpolizeigesetzes der Republik Slowenien zu rechnen. Werden Reisende bei 
Einreisekontrollen der kroatischen Grenzbehörden ohne oder mit ungültigen 
Reisedokumenten angetroffen, erfolgt ebenfalls die konsequente Zurückweisung. 
Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige können sich kurzfristig ändern, ohne 
dass das Auswärtige Amt hiervon vorher unterrichtet wird. Es wird empfohlen, sich vor 
Reiseantritt unbedingt bei einer der slowenischen Auslandsvertretungen in der 
Bundesrepublik Deutschland über die aktuellen Ein- und Durchreisebestimmungen zu 
informieren. 
Quelle: Auswärtiges Amt der BRD / Internet 
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Reisende aus Österreich: 
Einreise nach Slowenien 
Visumspflicht:  Nein 
Visum erhältlich: --- 
Reisedokumente: Reisepass, Personalausweis  
Passgültigkeit: Der Reisepass darf bei der Einreise weniger als 5 Jahre abgelaufen sein. 
Cremefarbiger Notpass: Wird akzeptiert  
Miteintragung v. Kindern:  Wird gleich österreichischem Recht gehandhabt  
Sonstiges: Eine Anmeldung innerhalb von drei Tagen bei den Meldebehörden ist vorgesehen, 
wobei diese bei Unterbringung im Hotel automatisch erfolgt. Sollte der Aufenthalt drei 
Monate übersteigen, muss bei der zuständigen Verwaltungseinheit eine Aufenthaltserlaubnis 
beantragt werden. Es wird empfohlen, alleinreisenden Minderjährigen eine 
Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten mitzugeben. 
Quelle: Auswärtiges Amt Österreichs / Internet 
 
Reisende aus der Schweiz: 
Auskunft über die Einreisevorschriften (zugelassene Ausweise, Visum etc.) erteilen die 
zuständigen ausländischen Botschaften und Konsulate. Sie informieren auch über die 
Zollbestimmungen für die Ein- und Ausfuhr von Tieren und Waren: elektronische Geräte, 
Souvenirs, Medikamente etc 
Quelle: Außenministerium der Schweiz / Internet. 
CD10 
 

Ein- und Ausreisebestimmungen über Land / Slowenien                                          B/3 a 
Stand: Juli 2010 
 
Bei der Einreise über Land nach Slowenien ist für Kraftfahrzeuge die grüne 
Versicherungskarte vorgeschrieben. Funkgeräte und nicht fest eingebaute nautische Geräte 
müssen an der Grenze deklariert werden. 
 

Folgende Fahrzeugmaße dürfen ohne Sondergenehmigung nicht überschritten werden: 
Gesamtlängen: Kraftfahrzeuge mit Anhänger 18 m 
 Lastkraftwagen mit Anhänger 18,75 m 
 Sattelschlepper mit Auflieger 16,50 m 
 

 zulässige Gesamtbreite 2,55 m 
 zulässige Gesamthöhe 4,0 m 
 zulässiges Gesamtgewicht 40,0 t. 
 

Ausnahmegenehmigungen 
Fahrzeuge, die die genannten Abmessungen überschreiten und höher als 4 m sind, müssen 
eine Ausnahmegenehmigung besitzen und ggf. von einem offiziellen Fahrzeug begleitet 
werden.  
 

Entsprechende Ausnahme-Genehmigungen und ein Begleitfahrzeug können beschafft werden 
(für Slowenien und Kroatien): 

Firma TRANSING 
Slandrova ulica 10, SLO – 1231 Ljubljana 
Tel: 00386-1 – 537 47 08, 589 62 30 
Fax: 00386-1 – 537 46 58  
E-Mail: transing-lj@transing.si  Internet: www.transing.si 
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Zulässige Geschwindigkeiten: 
   50 km/h in Ortschaften; 
 100 km/h auf Straßen, die nur für Kraftfahrzeuge zugelassen sind, 
   90 km/h auf allen anderen Straßen; 
 130 km/h auf Autobahnen. 
 

 80 km/h für PKW mit Anhängern auf allen Straßen; 
70 km/h für Kraftfahrzeuge über 7,5 t Gesamtgewicht und LKW mit 
Anhänger 

 

Hinweise des Auswärtigen Amtes der BRD: 
Straßenbenutzung 
Vorbemerkung: Bußgelder für Verstöße gegen die slowenische Straßenverkehrsordnung sind 
hoch und werden von den Ordnungsbehörden strikt durchgesetzt. 
 

Ab 1. Juli 2009 gibt es für Pkw eine Vignette für 7 Tage (15.- €), eine Monatsvignette für 30.- 
€, sowie eine Jahresvignette von 95.- € . Für Motorräder (ohne Beiwagen) gibt es eine 
Vignette für 7 Tage (7,50 €), eine Halbjahresvignette (25.- €) und eine Jahresvignette (47,50 
€); für Kraftfahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen und für Lastkraftwagen 
wird die weiterhin bestehende Streckenmaut, die nach gefahrenen Kilometern abgerechnet 
wird, zum 1. Juli 2009 um 40 % erhöht. Die Vignetten können über den österreichischen 
ÖAMTC, den slowenischen AMZS sowie bei der slowenischen Post und an allen PETROL- 
und ÖMV-Tankstellen in Grenznähe erworben werden. Dies gilt ebenso für alle Tankstellen 
in Oberbayern sowie in der Republik Österreich. Die Benutzung von Autobahnen (grüne 
Beschilderung) und Fernstraßen (blaue Beschilderung) ohne gesetzlich vorgeschriebene 
Vignette wird auf der Grundlage des slowenischen Ordnungswidrigkeitengesetzes mit 
Bußgeldern zwischen 300,- € bis 800,- € (je nach Wagenklasse) geahndet. Bei sofortiger 
Bezahlung halbiert sich der festgelegte Bußgeldbetrag. Bei Nichtbezahlung können vor dem 
rechtlichen Hintergrund in Slowenien auch deutsche Reisedokumente, Fahrzeugpapiere oder 
das Kraftfahrzeug selbst als Sicherheitsleistung durch die slowenischen Stellen vorübergehend 
einbehalten werden. 
 

Seit dem 1. Mai 2008 gilt in Slowenien ein verschärftes Gesetz über die Sicherheit im 
Straßenverkehr. Im Rahmen dieses Gesetzes sind für Geschwindigkeitsübertretungen sowie 
für das Führen eines Kfz unter Alkoholeinfluss sehr hohe Geldbußen in Höhe von bis zu 
1.000,00 Euro vorgesehen. Nicht in Slowenien wohnhafte ausländische Staatsangehörige sind 
zur sofortigen Begleichung der auferlegten Bußgelder verpflichtet. Der slowenischen Polizei 
steht das Mittel der zeitweiligen Entziehung von Reisepass oder Personalausweis zur 
Durchsetzung der Zahlungen zur Verfügung. Das neue Gesetz sieht ausdrücklich auch die 
Möglichkeit einer Beschlagnahme der betreffenden Kfz sowie einen vorübergehenden 
Polizeigewahrsam der Fahrzeugführer vor. Mobiltelefongespräche während des Fahrens eines 
Kfz sind strengstens untersagt. Bei Verstoß droht ein Bußgeld von derzeit 120,- Euro. 
 

Fahrverbote / Beschränkungen 
In Slowenien gilt Lichtpflicht am Tag; es muss daher ganzjährig auf allen Straßen mit 
Abblendlicht gefahren werden. Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet. 
 

Seit dem 1. April 2004 gilt in Slowenien für Lastkraftwagen und Fahrzeuge mit einem 
zulässigen Gewicht von mehr als 7,5 t sowie Landmaschinen, Traktoren und Pferdefuhrwerke 
ein ganzjähriges  Fahrverbot  an  Sonn- und Feiertagen von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Während  
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der Feriensaison (letztes Juniwochenende bis erstes Septemberwochenende inklusive) 
erweitert sich dieses Verbot an Samstagen von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr und an Sonn- und 
Feiertagen von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr. 
 

Für folgende Verkehrsverbindungen gilt während der Tourismussaison ein erweitertes 
Fahrverbot für die vorgenannten Fahrzeuge: von Ljubljana zur Adriaküste und von dort zur 
kroatischen Grenze von Postojna über Ilirska Bistrica zum Grenzübergang Jelšane an 
Samstagen von 5.00 Uhr bis 16.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 5.00 Uhr bis 24.00 
Uhr. 
 

Während des gesamten Jahres gilt in den Nachtstunden ein Fahrverbot für Landmaschinen, 
Traktoren und Pferdefuhrwerke. Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen Erlaubnis. 
 

Bei starkem Schneefall gilt ein Fahrverbot für Lastkraftwagen mit Anhängern, Fahrzeuge mit 
Gefahrensubstanzen sowie Schwertransporte. 
 

Bei Windgeschwindigkeiten über 80 km/h (Bora !) können kurzfristig Fahrverbote verhängt 
werden. 
 

Vom 15. November bis zum 15. März besteht für alle Fahrzeuge Winterreifenpflicht. Bei 
Fahrten mit Sommerreifen im genannten Zeitraum müssen Schneeketten mitgeführt werden. 
Detaillierte Informationen bietet die englischsprachige Internetseite des slowenischen 
Automobilverbands AMZS www.amzs.si sowie die online verfügbare Verkehrsinformation 
der slowenischen Autobahngesellschaft DARS www.promet.si 
Quelle: Auswärtiges Amt der BRD / Internet. 
 

Hinweise des ÖAMTC: 
Achtung: Das Verkaufsdatum muss mit dem Datum der Lochung übereinstimmen (es darf 
nicht auf ein zukünftiges Datum gelocht werden). Die einzige Ausnahme sind hier die 7-
Tages-Vignetten. Diese können beim Kauf auf ein gewünschtes Datum gelocht werden. Da es 
in letzter Zeit zu Rechnungskontrollen durch slowenische Beamte kam, empfiehlt der 
ÖAMTC den Kaufbeleg immer mit sich zu führen.  
 

Vignetten- und mautpflichtiges Straßennetz (A=Autobahnen, H=Schnellstraßen) 
Autobahn A1  

Grenzübergang Spielfeld/Šentilj – Pesnica bzw. Maribor (Ptujska cesta) – Celje - Ljubljana 
(Zadobrova – Malence - Kozarje) – Postojna – Divaèa – Koper (Srmin) 

Autobahn A2  

Hrušica – Vrba, Lešnica - Podtabor -  Naklo - Ljubljana - Pluska, Hrastje - Lešnica, Kronovo 
– Obre�je 

Autobahn A3  

Divaèa (Gabrk) - Se�ana – Fernetièi 

Autobahn A4  

Slivnica - Ptuj (Anschluss bis zum Grenzübergang Macelj/HR folgt voraussichtlich erst 2013) 

Autobahn A5  

Maribor (Dragu-ova) - Lenart - Vu- ja vas - Murska Sobota - Lendava -  
Pince 
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Schnellstraße H2  

Pesnica – Maribor (Tezno) / Kreisverkehr Pesnica (vor Maribor), Schnellstraße durch Maribor 

Schnellstraße H3  

Ljubljana (Zadobrova – Tomaèevo - Koseze) / Nordumfahrungsstraße von Ljubljana 

Schnellstraße H4  

Podnanos – Ajdovšèina – Šempeter - Vrtojba 

Schnellstraße H5  

Škofije – Srmin – Koper (Škocjan) 
Autobahnen- und Schnellstraßen werden nach Verkehrsfreigabe automatisch in das 
gebührenpflichtige Straßennetz aufgenommen.  
 

Häufige Fragen: 
 

Gibt es Ausweichrouten ? 
Generell hängt die Auswahl einer vignettenfreien Route vom Startort und vom Reiseziel ab. 
Ebenso spielt die Fahrzeugart (Pkw, Gespann, usw.), das Reisebudget, der Zeitaufwand sowie 
die Belastbarkeit der Reisenden (v.a. Kinder) und der Bereitschaft (eventuell sogar 
größräumige) Umwege in Kauf zu nehmen eine große Rolle. Mitte Dezember wurde zwischen 
Gruskovje und der kroatischen Grenze Macej ein kurzes Stück Autobahn für den Verkehr 
freigegeben. Möglich wäre eine Route über Bad Radkersburg (über Ljutomer) nach Ormoz, 
hier ist jedoch der Zeitverlustsehr hoch (gute 1,5 Stunden bei Wien - Split). 
 

Eine gültige Vignette ist gleich nach dem Grenzübertritt Spielfeld/Šentilj notwendig.Es gibt 
keine Ausnahme, wenn man nur bis zu ersten Ausfahrt fährt. Ebenso ist der Kreisverkehr 
Pesnica (kurz vor Maribor) vignettenpflichtig.  
 

Karawankentunnel: 
Die Fahrt durch den Karawanken Tunnel ist nicht im Vignettenpreis enthalten. Hierfür fallen 
nochmals 6,50 Eurofür Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen an. 
 

Anbringung am Fahrzeug  
Nach Entfernung der Schutzfolie muss die Vignette unbeschädigt und mit dem Originalkleber 
auf die linke Seite der Innenseite der Windschutzscheibe aufgeklebt werden, sodass sie von 
außen klar sichtbar ist (die Vignette darf nicht auf eine verdunkelte Stelle der 
Windschutzscheibe aufgeklebt werden).Die Vignette darf nicht auf die Seitenfenster des 
Fahrzeugs angebracht werden.Auf einspurige Fahrzeuge wird die Vignette auf einen 
sichtbaren Teil des Motorrads aufgeklebt, welcher nicht demontiert werden kann oder dies nur 
mit größerem Aufwand möglich ist (z.B. Benzintank und ähnliches). 
 

Den Abschnitt auf der Unterseite der Vignette nicht auf die Windschutzscheibe kleben. 
Diesen Kontrollabschnitt muss der Käuferaufbewahren, da der Kontrollabschnitt im Falle 
einer Zerstörung der Windschutzscheibe einer der Beweise für die entrichtete Maut ist.Die 
Vignette ist für kein anderes Fahrzeug übertragbar. 
 

Ausnahmen von der Vignettenpflicht  
Niemand ist von der Vignettenpflicht ausgenommen. Einzig und allein Einsatzfahrzeuge im 
Einsatz sind von der Vignettenpflicht befreit. 
Quelle: ÖAMTC / Internet. 
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Weitere Hinweise für Bootstransporte: 
Sicherung von Schiffsschrauben 
Freiliegende Schiffsschrauben sind vor einer Fahrt bereits in Deutschland so zu schützen, daß 
Schnittverletzungen durch die Schraube unbedingt vermieden werden (siehe Entscheidung des 
Bayerischen Obersdten Landesgerichts (DAR 1978, 278). Nichteinhaltung dieser Vorschrift 
führt zu einem Bußgeldbescheid. 
 

CD10 
 
 

Einreise-Bestimmungen mit Tieren über Land oder über See                                 B/ 3 b   
Stand: Juli 2010 
 

Einreise mit Tieren 
Hunde, Katzen und Frettchen müssen eindeutig identifizierbar sein, entweder anhand einer 
zweifelsfrei lesbaren Tätowierung oder durch einen Mikrochip der ISO-Norm 11784 oder 
11785. Falls der Chip nicht diesen Normen entspricht, muß vom Tierhalter ein entsprechendes 
Lesegerät zur Verfügung gestellt werden. Bei der Einreise muß der EU-Heimtierausweis 
mitgeführt werden. Dieser muß von einem Tierarzt ausgestellt sein und aus ihm muß 
hervorgehen, daß im Einklang mit den Empfehlungen des Impfstoffherstellers eine gültige 
Tollwutimpfung des Tieres (ggf. eine gültige Auffrischungsimpfung) mit einem inaktivierten 
Impfstoff (WHO-Norm) durchgeführt wurde. Die Einreise eines Heimtieres, welches jünger 
als 3 Monate und ungeimpft ist, wird gestattet, sofern für dieses Tier ein Ausweis mitgeführt 
wird und es seit seiner Geburt an einem Ort gehalten wurde, an dem es geboren ist, ohne mit 
wild lebenden Tieren, die einer Infektion mit dem Tollwutvirus ausgesetzt gewesen sein 
könnten, in Kontakt gekommen zu sein, oder wenn es von seiner Mutter begleitet wird, von 
der es n och abhängig ist.  
 

Es muß bestätigt sein, daß die Hunde gesund sind und keine Krankheitserscheinungen zeigen. 
Es besteht Leinenpflicht auf allen öffentlichen Flächen, Maulkorbpflicht nur in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Der Eintritt von Hunden in die meisten öffentlichen Gebäude, Geschäfte und 
Restaurants ist nicht gestattet. Ausnahmen sind jedoch Führhunde für Invalide, denen der 
Eintritt in alle Gbeäude und Verkehrsmittel erlaubt ist. Maulkorbpflicht besteht für diese Tiere 
in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht.  
 

Es muß bestätigt sein, das eingeführte Katzen gesund sind und keine Krankheitserscheinungen 
zeigen. 
 

Die oben genannten Angaben sollten bis 10 Tage vor der Reise von einem praktizierenden 
Tierarzt bestätigt sein. 
 

Quelle: www.Tierklinilk.de. 
CD-10 
 

Ein- und Ausreisebestimmungen über See / Slowenien                                                   B/4 
Stand: Juli 2010 
 

Achtung: Der Verlauf der Seegrenze zwischen Slowenien und Kroatien in der Bucht 
von Piran/Portoro� ist z.Zt. noch nicht defintiv festgelegt. (Juni 2010).  

 

Gebühren , Kurtaxe, Mehrwertsteuer 
Nach dem Passieren der Seegrenze aus dem Ausland (auch aus Kroatien) auf dem Seeweg 
sind die von der Polizei, den Zollbehörden und dem Hafenamt vorgeschriebenen Formalitäten 
zu erledigen. 
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Dazu ist zunächst ein für den internationalen Verkehr geöffneter Hafen zum Einklarieren 
anzulaufen.  
 

Derartige Häfen sind: 
Ganzjährig geöffnet: 
Koper (ital.: Capodistria) Ukmarjev trg 2, SLO – 6000 Koper 
    Tel.: (00386)  566 56100 
    Fax:                563 5020 
    UKW Kanal 16. und 18 
 

Piran (Pirano):   Dantejeva 2, SLO 6330 Piran 
    Tel. (00386)  567 101 92 
    Fax:               567 101 93 
    UKW Kanal 16 
 

Geöffnet jeweils vom 01.05. – 30.10. von 08.00 – 20.00 Uhr: 
Izola (Isola)   Veliki trg 12, SLO 6310 Izola 
    Tel.  (00386)  566 321 50 
    Fax:                566 321 53 
Geöffnet zum Ein- und Ausklarieren werktags von 7.30 – 15.30 Uhr 
     in der Zeit vom 01.05. – 30.10. von 08.00 – 20.00 Uhr. 
 

Bei der Anmeldung sind folgende Papiere vorzulegen: 
· Pässe der Crew (siehe hierzu Abschnitt B/2) 
· der auf den Eigner ausgestellte Internationale Bootsschein oder ein anderes amtliches 

Dokument gemäß den Bestimmungen des Landes, dessen Flagge die Yacht führt; 
· wenn der Eigner nicht an Bord ist, eine Bestätigung, daß der Skipper berechtigt ist, die 

Yacht zu führen; 
· der Führerschein des Bootsführers gemäß den Bestimmungen des Heimatlandes für 

vergleichbare Gewässer (Küsten-oder Seefahrt). 
· Fest eingebaute Funkgeräte müssen in den Schiffspapieren eingetragen sein;  
· Der Schiffsführer oder ein Crewmitglied muß ein Funkzeugnis gemäß den 

Bestimmungen des Heimatlandes vorlegen. 
 

Nach den seit dem Beitritt Sloweniens zur EU gültigen Bestimmungen kann der Nachweis der 
bezahlten Mehrwertsteuer verlangt werden. Es ist daher ratsam, einen entsprechenden Beleg 
bei sich zu führen. 
 
Gebühren für die Schiffssicherheit werden nur von Yachten verlangt, die in Slowenien einen 
Dauerliegeplatz haben, nicht jedoch von Yachten im Transit. 
 
Kurtaxe wird nur von Yachties verlangt, die einen Dauerliegeplatrz in Slowenien haben. Die 
Höhe der Kurtaxe richtet sich nach der Bootsgröße. 
 
Bei der Ausreise aus Slowenien muß bei einem für den internationalen Verkehr geöffneten 
Hafenamt ausklariert werden. 
CD10 
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Hafen- und Verkehrsbestimmungen Slowenien                                                              B/5 
(Stand Juni 2010) 
 

Über spezielle Hafen- und Verkehrsbestimmungen in slowenischen Gewässern für Yachten 
sind keine Vorschriften bekannt. Allerdings müssen die Regelungen des Verkehrstrennungs-
gebietes im Golfo di Trieste (siehe Abschnitt B/27) und die Naturschutzgebiete zwischen 
Izola und Piran (siehe B/6) auch von Yachten beachtet werden. 
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Sperrgebiete / Naturschutzgebiete  Slowenien                                                                 B / 6 
(Stand Juni 2010) 
 

In slowenischen Gewässern gibt es einige Zonen, die aus Gründen des Naturschutzes als 
Sperrzonen ausgewiesen wurden und in denen sowohl die Schifffahrt mit mechanischem 
Antrieb als auch das Ankern verboten sind: 

· das Naturreservat Strunjan 
· ein Küstenstreifen um Rt. Madona bei Piran 
· das Naturdenkmal Rt. Debeli rti, . 

 
1. Naturreservat Strunjan 
Dieses Naturschutzgebiet umfasst die Nordküste der Strunjaner Halbinsel sowie den 
dazugehörigen 200 m breiten Meeresstreifen. Die Steilufer sind wichtig wegen der 

außerordentlichen geologischen 
und geomorphologischen 
Vorkommnisse und der 
typischen submediterranen und 
mediterranen Vegetation. Auf 
dem Meeresboden leben 
zahlreiche  
Organismen und bilden eine 
regelrechte Unterwasserwiese; 
vor Rt. Ronek ist ein 
außerordentlich dichter 

Algenwuchs vorhanden. 
 
2. Unterwasserdenkmal Rt. Madona 
Rt. Madona ist eine s der am leichtesten zugänglichen, lebhaftesten und deshalb am stärksten 

bedrohten Teile der slowenischen 
Küstengewässer mit ausgesprochen 
reicher Flora und Fauna.  
 
Trotz der geringen Größe ist dieser 
Unterwasserbereich ein bedeutender 
Teil des maritimen Ökobereichs. 
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3. Naturdenkmal Debeli Rti-  
Im äußersten nördlichen Teil ist die für den slowenischen Teil Istrien typische Küste erhalten 

– das Kliff. Im flachen, bewegten 
Meeresboden leben zahlreiche 
Meeresorganismen, die für die Flora 
und Fauna der Triester Bucht typisch 
sind. 
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Zoll- und Devisenrechtliche Bestimmungen      B/7 
Stand: Juni 2010 
 

Slowenien ist EU-Mitgliedsland, seine Währung ist der EURO. Währungen können 
unbegrenzt ein- und ausgeführt werden. Allerdings sind ggf. Anmeldepflichten zu beachten.  
 

Anmeldepflicht für Reisende mit 10.000 EURO oder mehr an Barmitteln   
Bekämpfung illegaler Geldbewegung im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzierung 
von Terrorismus  
Der EU-Ministerrat verabschiedete am 12. Juli 2005 eine Verordnung zur Kontrolle von 
Bargeldbewegungen in die EU und aus der EU. Sie gilt ab 15. Juni 2007 in allen 
Mitgliedstaaten. Danach müssen Reisende, die in die Gemeinschaft einreisen oder aus ihr 
ausreisen und Barmittel von 10.000 EURO oder mehr (oder den Gegenwert in anderen 
Währungen oder anderen leicht konvertiblen Werten wie auf Dritte ausgestellte Schecks) mit 
sich führen, diesen Betrag bei den Zollbehörden anmelden.  
Die Zollbehörden werden gemäß der Verordnung ermächtigt, natürliche Personen, ihr Gepäck 
und ihre Verkehrsmittel zu kontrollieren und nicht angemeldetes Bargeld einzubehalten.  
Anmeldeformulare können auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen  sowohl 
in Deutsch als auch in Englisch heruntergeladen werden oder beim Zollamt abgeholt werden.  
 
Die Anmeldung erfolgt beim Zollbeamten bei der Einreise oder Ausreise unter Vorlage dieser 
Anmeldung. Um eine rasche Abwicklung zu gewährleisten, wird empfohlen das 
Anmeldeformular schon vorher auszufüllen und dem Zollbeamten die vollständige 
Deklaration abzugeben. Natürlich stehen die Zöllner auch gerne mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Diese Anmeldepflicht soll illegale Geldbewegungen als Vorbeugung gegen 
rechtswidrige Handlungen wie Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus unterbinden.  
Zoll-, Steuer- und Devisenrechtliche Bestimmungen Slowenien / EU 
(Quelle: Homepage des Österreichischen Außenministeriums) 
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Hinweis: Die nachfolgend gemachten Angaben haben lediglich orientierenden Charakter. 
Detaillierte  Auskünfte sind bei den zuständigen Behörden einzuholen. 
 

Umsatzsteuer für Boote innerhalb der EU 
Wasserfahrzeuge (= WF) über 7,5 m Länge 
WF über 7,5 m Länge sind dann im Bestimmungsland zu versteuern, wenn sie "neu" sind. 
Als "neu" im Sinne dieser Verordnung gelten WF, die erstmalig innerhalb der ersten 3 Monate 
nach ihrem Erwerb in Betrieb genommen wurden oder wenn es nur weniger als 100 
Betriebsstunden in Betrieb genommen war. 
 

Für alle übrigen WF muß die landesübliche Mehrwertstuer bezahlt werden. 
 

Nachversteuerung 
WF, die "steuerfrei" nach Slowenien eingeführt wurden und dort zur "vorübergehend 
zollfreien Einfuhr" stationiert waren, müssen nachversteuert werden. Es wird der 
Mehrwertsteuersatz verlangt, in dem sich das WF aufhält  (Slowenien 20 %, BRD 19 %, 
Italien 20 %, Österreich 20 %).  
 

Bei einer Nachversteuerung in Slowenien wird der Zeitwert als Berechnungsgrundlage 
angesetzt. 
 

Für WF, die vor dem 01.01.1985 in Betrieb genommen worden waren, entfällt die 
Nachversteuerung. 
 

Rückware 
Wenn sich ein versteuertes WF mehr als 3 Jahre außerhalb der EU aufgehalten hat (z.B. 
Türkei, Kroatien, auf See), so muß es nach dem Wiedereinlaufen in die EU erneut versteuert 
werden. In diesem Fall gilt als Basis der Zeitwert. 
. 

Gebrauchtboote 
Bei einem Händler gekaufte WF müssen mit dem im Kaufland üblichen Mehrwertsteuersatz 
versteuert werden. 
 

Bei einem Kauf zwischen Privatleuten wird keine Mehrwertsteuer fällig. 
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Versicherung in Slowenien                                                                                                 B/8 
 
Für ausländische Yachten, die in Slowenien stationiert sind oder die slowenische 
Hoheitsgewässer passieren, ist eine Versicherungspflicht nicht vorgeschrieben.  
 

Sie ist jedoch dringend anzuraten; sie wird von den Marinas dringend empfohlen.  
 

Als Beleg für eine Versicherung hat sich die mehrsprachige "Blaue Karte", die von den 
Versicherungsgesellschaften ausgegeben wird, als zweckmäßig erwiesen. 
CD10 
 
 

Nachweis der Seetüchtigkeit von Yachten                                                                         B/9 
 
Ein Nachweis der Seetüchtigkeit von Wasserfahrzeugen, die in slowenischen Gewässern 
fahren, wird von den slowenischen Behörden, soweit bekannt, nicht verlangt.  
 

CD10 
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Führerscheinbestimmungen in Slowenien                                                                     B/10 
 
In slowenischen Gewässern müssen ausländische Bootsführer denjenigen Führerschein 
besitzen, der für vergleichbare Gewässer in ihrem Heimatland vorgeschrieben ist. 
 

Für deutsche Skipper sind damit für Fahrten im Küstengebiet gültig: 
der Sportbootführerschein See, der Sportküstenschifferschein, der Sportseeschifferschein und 
der Sporthochseeschifferschein. 
 

Bei Yachten, die mit einer Funkanlage ausgerüstert sind, muß der Schiffsführer oder ein 
anderes Crewmitglied im Besitz eines gültigen Funkzeugnisses sein. 
CD10 
 
 

Zeitweilige Einfuhr und Stationierung von Yachten                                                       B/11 
 
Die Einfuhr und Stationierung von Yachten, die unter der Flagge eines EU-Landes laufen, ist 
in Slowenien unproblemtatisch, seitdem Slowenien zur EU gehört.  
 

Die Formalitäten werden üblicherweise durch die Marina, in der die Yacht liegt, erledigt. 
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Ausrüstungsvorschriften Slowenien                                                                          B/ 12 
 
Nach dem Beitritt Sloweniens zur EU gelten dort die Ausrüstungsvorschriften, soweit solche 
von der EU oder den Mitgliedsstaaten erlassen worden sind. Die SOLAS-Richtlinien können 

durch nationale Sonderregelungen für Sportboote erleichtert werden. 
 

Danach sind (nach slowenischen Angaben) für Boote folgende Sicherheitsausrüstungen 
vorgeschrieben: 

1 Anker mit ausreichendem Gewicht  
mindestens 1 Festmacher von 10 m Länge 
2 Hilfsruder 
vorgeschriebene Lichter 
Erste-Hilfe-Set 
6 Handfackeln oder Signalraketen 
für jedes Crewmitglied eine ohnmachtssichere Schwimmweste 
Feuerlöscher je nach Motorenstärke . 
 

Die in Deutschland gültigen Regeln verlangen dafür: 

für Boote mit Außen- und Innenbordmotoren bis 20 kW      2 kg 
für Boote mit Außen- und Innenbordmotoren über 20 kW    6 kg 
zusätzlich für Boote mit Wohn- und Kocheinrichtungen       4 kg 

 

Für Charteryachten unter deutscher Flagge in Slowenien gelten auch in Slowenien deutsche 
Vorschriften (siehe Abschnitt "Chartern – Verchartern") 
 

Hinweis:  
Nach den internationalen SOLAS-Richtlinien Kapitel V sind Ausrüstungsvorschriften für 
"alle Schiffe" festgelegt, deren Umsetzung durch den jeweiligen Flaggenstaat geregelt wird. 
 

Nach Mitteilung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie regeln einige Länder 
die Ausrüstungsvorschriften im nationalen Recht. So kann ein Hafenstaat in seinen nationalen  
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Gewässern durch nationales Recht Sonderregelungen erlassen, die meist unterhalb von 
SOLAS liegen. In der BRD geschieht das durch die Schiffssicherheitsverordnung.  
 

Abgasvorschriften: 
Für Abgas- und Geräusch-Grenzwerte gelten seit 2005 die Werte der EU-Richtlinie 
2003/44/EG für alle Sportboote und Wassermotorräder.  
Danach dürfen u.a. alte Zweitaktmotoren, die die Werte der Richtlinie überschreiten, auch 
nach dem 31.12.2006 benutzt werden. 
 

Fäkalientanks: 
Fäkalientanks sind für ausländische Yachten, die in Slowenien stationiert sind, nicht 
vorgeschrieben. 
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Signalpistolen Slowenien                                                                                             B/13 
 
Einfuhr über Land:  
Für die Einfuhr von Signalpistolen, die zur Sicherheitsausrüstung einer Yacht gehören und die 
über Land eingeführt werden sollen, gibt es, soweit bekannt, in Slowenien keine gesetzliche 
Regelung. Es wird jedoch empfohlen, diese an der Grenze vor einer möglichen Kontrolle dem 
Grenzbeamten mündlich zu melden. 
 

Einfuhr über See: 
Bei einer Einreise über See müssen Signalpistolen nicht extra gemeldet werden (auch nicht 
mündlich), da sie zur benötigten Sicherheitsausrüstung einer Yacht gehören. 
 
Grundsätzlich ist der Besitz einer "Waffenbesitzkarte" und eines "Europäischen 
Feuerwaffenpasses" erforderlich, die von der Polizei oder dem Ordnungsamt im Heimatland 
ausgestellt sein müssen. Bei einem Transport müssen die Waffen und die Munition getrennt 
voneinander transportiert werden. 
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Einfuhr und Benutzung von Funkanlagen / Slowenien                                             B/14 
Benutzung von Handy's  
 
Die Einfuhr von fest eingebauten Funkgeräten beim Einlaufen über See oder über Land 
unterliegt keinen Beschränkungen, wenn das Gerät in den Schiffspapieren eingetragen ist.  
 

Voraussetzung bei deutschen Yachten ist, daß für die Seefunkstelle von der "Bundesnetz- 
Agentur" in Hamburg eine Genehmigung ausgestellt und ein Rufzeichen erteilt wurde. 
 

Der Betreiber (Skipper, Crew) der Seefunkstelle muß einen entsprechenden 
Befähigungsnachweis (SRC (Short Range Certificate), LRC (Long Range Certificate), UKW-
Sprechfunkzeugnis, Allgemeines Sprechfunkzeugnis o.ä.) besitzen.  
 

Eine Benutzung einer Seefunkstelle ohne Befähigungsnachweis ist strafbar. 
 

Für Handy's stehen in den Adria-Anrainerstaaten ausreichend Netze zur Verfügung. 
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Grundsätzlich ist für den UKW- und Handy-Empfang zu berücksichtigen, daß in engen 
Buchten durch die Land-Abdeckung manchmal kein Funk-Empfang möglich ist.  
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Deutsche Auslandsvertretungen / Slowenien                                                                 B/15 
Stand: Juli 2010 
 

Botschaft Ljubljana  
Anschrift: 1000 Ljubljana / Slowenien 
 Presernova 27 
Postanschrift: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland,  
 P.O. Box 1521, 1001  Ljubljana / Slowenien 
Telefon: 00386-1/ 479 03 00 
Fax:  00386-1/ 425 08 99 
E-Mail: info@laibach.diplo.de 
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Österreichische Auslandsvertretungen in Slowenien                                                      B/16 
Stand: Juli 2010 
 

Ljubljana  
(Botschaft) 
 

Anschrift: SLO - 1000 Ljubljana 
 Prešernova cesta 23 
Telefon: 00386-1-479 07 00 
Fax: 00386-1-252 17 17 
E-Mail: laibach-ob@bmeia.gv.at  
Parteiverkehr: Mo – Fr. 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Konsularabteilung: 
Anschrift: SLO – 1000 Ljubljana 
 Veselova ulica 10 
Telefon: 00386-1-479 07 43 
Fax: 00386-1-252 17 17 
Parteiverkehr: Mo – Fr 08.00 – 12.00 Uhr. 
 

Maribor  
(Honorarkonsulat) 
 

Anschrift: Nova Kreditna Banka , Ulica VitaKraigherja 4, 1. Stock 
 SLO – 2000 Maribor 
Telefon: 00386-2-229 20 30 
Fax: 00386-2-229 20 30 
E-Mail: bkerl@nkbm.si 
Parteiverkehr: Do 09.00 – 12.00 Uhr 
 
CD10 
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Schweizerische Auslandsvertretungen in Slowenien                                                       B/17 
Stand: Juli 2010 
 
Ljubljana  
(Botschaft) 
 

Anschrift: Embassy of Switzerland 
 SLO - 1000  Ljubljana 
 Trg. republike 3, 6.Stock 
Telefon: 00386-1-200 86 40 
Fax: 00386-1-200 86 69 
E-Mail: -- 
 

Parteiverkehr: Mo – Fr. 09.00 – 12.00 Uhr 
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Marina-Anschriften Slowenien                                                                            B/18 a 
Stand: Juli  2010) 
          

 
          

Koper Name: Marina Koper 
 Position 45° 33,0' N   13° 43,5' E 
 Anschrift Kopališko nabre�je 5, SLO – 

6000 Koper 
 Telefon ++386 5 662 61 00 
 Fax ++386 5 662 61 61 
  UKW 
 E-Mail info@marina-koper.si 
 Internet www.marina-koper.si  
 
 

         
         

Izola Name Marina Izola 
 Position 45° 32`N   13° 36' E 
 Anschrift Porting d.o.o., Toma�i-eva 10,  

SLO 6310 Izola 
 Telefon: ++386 5 640 02 50 
 Fax: ++386 5 641 83 46 
 UKW Kanal 17 
 E-Mail info@marinaizola.com  
 Internet: www.marinaizola.com  
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Portoro� Name Marina Portoro� 
 Position 45° 30,3' N   13° 35,8' E 
 Anschrift Cesta solinarjev 8,  

SLO-6320 Portoro� 
 Telefon: ++386 5 676 11 00  (Rezeption) 
 Fax: ++386 5 676 12 10  (Rezeption) 
 UKW  
 E-Mail marina.portoroz@marinap.si 

reception@marinap.si  
 Internet: www.marinap.si  
CD-10 
 
 

Marina-Transitpreise Slowenien                                   B/18 b 
Stand: Juli  2010 
 

Preise pro Tag / Angaben in Euro einschl. MWSt.  
Angaben lt. Internet-Recherchen / von Nord nach Süd 
 

Marina 12 m Yacht 15 m Yacht 
Koper 53.--  68.-- 
Izola 60.--  78.--  
Portoroz 60.-- 85.--    (14 – 16 m) 
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Hafenämter an der slowenischen Küste      B/19 
 
Koper (ital.: Capodistria) Ukmarjev trg 2, SLO – 6000 Koper 
    Tel.: (00386)  566 56100 
    Fax:                566 5020 
    UKW Kanal 16. und 08    H24 
    E-Mail: portkoper.@luka-kp.si 
    www.luka-kp.si 
 

Piran (Pirano):  Dantejeva 2, SLO 6330 Piran 
    Tel. (00386)  567 101 92 
    Fax:               567 101 93 
    UKW Kanal 16 
 

Izola (Isola)   Veliki trg 12, SLO 6310 Izola 
    Tel.  (00386)  566 321 50 
    Fax:                566 321 53 
    UKW Kanal 16 

Geöffnet zum Ein- und Ausklarieren  
werktags von 7.30 – 15.30 Uhr 

    in der Zeit vom 01.05. – 30.10. von 08.00 – 20.00 Uhr. 
CD10 
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Küstenfunkstellen Slowenien                                                                                    B/19 b 
 
Slowenien hat keine eigene Küstenfunkstelle in Betrieb. 
 

Die Hafenämter sind zu erreichen: 
 Koper über die UKW-Kanäle 16 und 08, 
 Izola über Kanal 16  und  
 Piran über Kanal 16 . 
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Küstenfunkstellen Italien                                                                                         B/19 c 
Stand: Juli 2010 
 

In den slowenischen Küstengewässern ist die italienische Funkstelle Trieste Radio zu 
erreichen. 
 

Trieste  
Harbour Master 
UKW-Frequenz: 16, 11 
Telefon: +39 040 6766 11 
Fax: +39 040 6766 65 
E-Mail: trieste@guardiacostiera.it 
Internet: www..treiste.guardiacostiera.it 
Errreichbar: H24 
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Tauchvorschriften in Slowenien           B/21 
 
In Slowenien ist das Sporttauchen mit Taucherausrüstung genehmigungspflichtig.  
 

Genehmigungen werden ausgestellt durch die zuständigen Verwaltungsbehörden der Republik 
Slowenien in 
Piran  Tartinijev trg 2, 
  Tel. +386-(0)66 746 201 
 

Izola  Soncno nabrezje 8 
  Tel. +386-(0)66 67 401 
 

Koper  Trg Brolo 3, 
  Tel. +386-(0)66 446 110. 
 

Der Antragsteller muß Mitglied eines Tauchvereins sein und den Nachweis über eine 
bestandene Taucherprüfung vorlegen. 
 

Im Bereich von Häfen und Schifffahrtsstraßen ist das Tauchen verboten.  
 

Das Tauchgebiet muß markiert sein durch: 
· eine orange oder rote Boje mit einem Durchmesser von mindestens 30 cm in der Mitte 

des Tauchgebietes oder durch eine rote oder orange Taucherfahne (orangefarbenes 
Rechteck mit weißem diagonalen Streifen oder die Flagge "A" des internationalen 
Signalbuches;) 
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Informationen zu  Tauchen in Slowenien erteilt auch der Verband Deutscher 
Sporttaucher e.V., Offenbach, Tel. 069-981 90 25., Internet: www.vdst.de. 
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Strom- und Wasserversorgung                                                                                        B/22 
In allen italienischen, slowenischen, kroatischen und montenegrinischen Marinas gibt es 
Anschlüsse für Wasser und Strom an den Piers. 
 

Wasserversorgung 
Die Anschlüsse haben überwiegend ½ Zoll Durchmesser; nur in wenigen Fällen wurden ¾ 
Zoll angetroffen. 
 

Stromversorgung 
In den Marinas werden überwiegend die 3-poligen "Euro-Stecker", wie sie auch im Camping-
Bereich üblich sind, verwendet.  
 

Die Zahl der Anschlußdosen in den Versorgungssäulen kann bei starker Belegung der Marinas 
manchmal nicht ausreichen. Verteilerstücke mit einem Hauptstecker und mehreren 
Anschlußteilen sollten daher vorsorglich auf jeder Yacht vorhanden sein. 
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Tankstellen                                                                                                                        B/23 
 

In den slowenischen Marinas sind jeweils Tankstellen für Superbenzin und Diesel vorhanden, 
ferner im Hafen von Piran.  
 

Die Treibstoff-Preise liegen geringfügig unter den deutschen Preisen. 
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Amtliche Veröffentlichungen / Vertriebsstellen     B/24a 
Stand: Juli 2010 

 
Amtliche Seekarten und nautische Veröffentlichungen werden herausgegeben durch das 
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (ehemals DHI) 
Anschrift: Bernhard-Nocht-Straße 78 Neptunallee 5 
Postanschrift: Postfach 30 12 20                                        
 D-20305 Hamburg D-18057  Rostock  
Telefon: 040/31 90-0                                       0381/45 63 5 
Telefax: 040/31 90 50 00                                  0381/45 63 948 
 www.bsh.de                                       www.bsh.de 
 

Vertrieb von nautischen Karten und Büchern 
Die durch die Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) vom 8.12.1986 - BGBl. 1 S. 2361 mit letzten Änderungen - für die 
Ausrüstung und Verwendung in der Seeschifffahrt vorgeschriebenen und von den Hydrographischen Instituten der Schiffahrt 
treibenden Länder herausgegebenen amtlichen Seekarten und Seebücher werden von den nachfolgend aufgeführten 
Vertriebsstellen mit eigenem Berichtigungsdienst verkauft (hier sind nur diejenigen Firmen aufgeführt, die Mittelmeer-
Unterlagen anbieten): 
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In Deutschland: 
Bremen „SEEKARTE“ Kapitän A. Dammeyer 
 Korffsdeich 3 
 28217 Bremen 
 Tel. 0421/395051/52, Fax 0421/3962235 

E-Mail: seekarte@seekarte.de 
 

Hamburg HanseNautic GmbH 
 Bade&Hornig / Eckardt & Messtorff 
 Herrengraben 31 
 20459  Hamburg 
 Tel. 040/37 48 42-0, Abt. Sportschifffahrt: 37 48 42 38 
 Fax 040/37 48 42 42 
 E-Mail: info@HanseNautic.de 
 

Kiel Nautischer Dienst Kapitän Stegmann 
 Maklerstr. 8 
 24159  Kiel 
 Postfach 8070  24154 Kiel 
 Tel.: 0431/33 17 72 und 33 23 53, Fax: 0431/33 17 61 
 E-Mail: naudi@naudi.de 
 

Rostock Nautischer Dienst Kapitän Stegmann 
 Zweigniederlassung Überseehafen 
 Postfach 48 12 03, 18134 Rostock 
 Tel. 0381-670 05 70; Fax: 0381-670 05 71 
 

München  Geobuch 
(Auslieferungs- Rosental 6 
stelle) 80331 München 
 Tel.: 089-26 50 30, Fax: 089-26 37 13 

E-Mail: geobuch@t-online.de 
 
München Freytag & Berndt, Reisebuchhandlung 
(Auslieferungs- Karlsplatz 5 (Stachus) 
stelle) 80335  München 
 Tel.: 089-660 59 71 
 Fax: 089- 660 59 72 

E-Mail: shopmuenchen@frexytagberndt.de 
 
Regensburg Freytag & Berndt, Reisebuchhandlung 
(Auslieferungs- Kohlenmarkt 1 
stelle) 93047 Regensburg 
 Tel.: 0941-584 0832, Fax: 0941-584 0833 

E-Mail: shopregensburg@freytagberndt.de 
 
In Österreich: 
Gratkorn PAJU Nautik & Navigation 
 St. Stefanerstr. 42 
 A - 8101 Gratkorn 
 Tel.: 0043-(0)3124/23 084, Fax: 03124/23 08 44 
 E-Mail: office@pajunautik.at 
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Wien Bernwieser Seekarten und Flight Shop 
 Kienmayergasse 9 A-1 140 Wien 
 Tel. 01/98 55 166, Fax 01/98 29 444 
 E-Mail: bernwieser@bernwieser.at 
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Amtliche Veröffentlichungen /       B/24b 
Amtliche Handbücher für den Adria-Raum 
(Stand Juli 2010) 
 

Amtliche nautische Handbücher für den Adria-Raum 
Hinweis: Die amtlichen Seehandbücher sind von den Vertriebsstellen des BSH (siehe Kapitel 
B/24 a) lieferbar. 
 

1.   Deutsche Seehandbücher 
Alle deutschen Seehandbücher für den Mittelmeer-Raum sind mit 
Wirkung vom 31.12.2009 vom BSH aus dem Handel gezogen 
worden und nicht mehr lieferbar.  
 

2.   Englische Seehandbücher      
Der in englischer Sprache erschienene "British Admirality Sailing 
Directions, Mediterranean Pilot, Vol. III ", (NP47) beschreibt das 
Gebiet der Adria mit Italien, Slowenien, Kroatien, Montenegro, 
Albanien und Griechenland bis zur Südspitze des Peloponnes. 
Zur Zeit ist die Ausgabe 2008 gültig. 
 

Der Plan ist dem Seekarten-Katalog der Firma HanseNautik entnommen.  
Wir danken für die Abdruck-Genehmigung. 
 

3.   Leuchtfeuerverzeichnisse 
Das amtliche deutsche Leuchtfeuerverzeichnis wird ab 31.12.1994 nicht mehr fortgeführt. 
Das jährlivch neu erscheinende englische Leuchtfeuerverzeichnis Vol. E ist für die 
Sportschiffahrt nur bedingt geeignet, da es die meisten Leuchttonnen (unter 8 m Höhe), die oft 
die Einfahrten zu Häfen markieren und auch in den küstennahen Revieren ausliegen, nicht 
enthält.  
 

Die amtlichen Leuchtfeuerverzeichnisse Italiens und Kroatiens sind nur in den jeweiligen 
Landessprachen verfaßt. 
 

Ein vollständiges deutschsprachiges "Leuchtfeuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer", das in 
Zusammenarbeit mit den Hydrographischen Instituten Großbritanniens und der Mittelmeer-
Anliegerstaaten nach amtlichen Unterlagen erstellt wird, wird jährlich in aktualisierter Form 
vom Nautik-Verlag Gräfelfing/München herausgegeben. Laufende Berichtigungen zu diesem 
Leuchtfeuerverzeichnis können aus dem Internet unter www.Leuchtfeuerverzeichnis-
Mittelmeer.de kostenlos heruntergeladen und in das Leuchtfeuerverzeichnis eingefügt werden. 
 

4.   Yachtfunkdienst Mittelmeer 
Der "Jachtfunkdienst Mittelmeer", den das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
seit 1977 jährlich herausgegeben hatte, wird seit dem 01.01.2010 nicht mehr geliefert.  
 

Die für die Sportschifffahrt wichtigen Angaben des Yachtfunkdienstes Mittelmeer werden, 
soweit möglich, künftig in den "Nautischen Basis-Informationen Kroatien" veröffentlicht, die  
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aus dem Internet unter www.Nautik-Verlag.de/gesetze , Abschnitt Slowenien, heruntergeladen 
werden können. 
 

Bezugsquellen 
Sämtliche Bücher sind bei den amtlichen Vertriebsstellen (siehe B/24 a) erhältlich. Die 
Leuchtfeuerverzeichnisse sind auch über Wassersportausrüster und den Buchhandel zu 
beziehen. 
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Gezeitentafeln                                                                                                              B/24c 
(Stand Juli 2010) 
 
In der Adria sind die Veränderungen der Wassertiefen durch die Gezeiten je nach Gebiet und 
Windlage unterschiedlich. In der nördlichen Adria sind Höhenunterschiede um 50 cm die 
Regel, nach Süden hin werden sie geringer. Bei starkem auf- oder ablandigem Wind kann die 
Höhendifferenz auch wesentlich darüber oder darunter liegen. 
 

Bei längeren Schirokko-Perioden kann der Wasserstand in den nordadriatischen Häfen so 
stark ansteigen, daß z.B. die Stege in der Marina Aprilia Marittima oder die Marktplätze von 
Venedig, Piran oder Umag überspült werden. 
 

Besonders beim Anlaufen nordadriatischer Häfen ist die Kenntnis der Niedrigwasser-Zeiten 
wegen der teilweise geringen Wassertiefen in den Zufahrten oft von Bedeutung. 
 

Die "Tavola di marea e delle Correnti di Marea" des Istituto Idrografico della Marina, Genua, 
erscheinen jährlich in einem Band für das gesamte Mittelmeer und das Rote Meer.(Italienische 
Bestell-Nr. 1-1-3133). Tidentabellen sind für die Häfen Ravenna, Venedig und Triest mit 
Angaben für die dazwischen liegenden Häfen vorhanden.  
 

In der Bundesrepublik und Österreich können die Tabellen über die amtlichen Vertriebsstellen 
(siehe Abschnitt B/24 a) bezogen werden. 
 

Die "Agenzia & Yachting San Marco", Frau "Wanda", (I – 33050 Aprilia Marittima (Udine), 
Viale die Coralli 46, E-Mail info@apriliamarittima.com, www.apriliamarittima.com ), gibt 
jährlich einen Tidenkalender mit dem Bezugspunkt Triest heraus, aus dem die Tidenzeiten für 
die nordadriatischen Häfen abgeleitet werden können. 
 

Auf der Homepage des Britischen Hydrographischen Institus werden ebenfalls 
Wasserstandshöhen für istrische Häfen angegeben, wobei man für die Daten des laufenden 
Tages und die nächsten 6 Tage jeweils kostenlos abrufen kann. Daten für einen längeren 
Zeitraum sind kostenpflichtig. Adresse: www.ukho.gov.uk/easytide  --> Zeile: Click for FREE 
predictions... anklicken à  Area 1-4 Europe ….anklicken  à  Country/Regions: anklicken  à  
Slovenia anklicken  --(Show ports)  anklicken. Es kann der Hafen von Koper aufgerufen 
werden. 
 

Die gleiche Möglichkeit besteht für kroatische Häfen, wenn anstatt "Slovenia" "Croatia" 
aufgerufen wird. Hier werden 19 Häfen angezeigt. 
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Allgemeine Literatur (bezogen auf slowenische Küstengewässer)                              B/24d 
 

Folgende Bücher können als nautische und kulturhistorische Revierführer verwendet werden 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 

Hafenhandbuch Adria (3 Bände als Ringbuch und als CD-ROM: Teil "Nord" Adria bis 
Unije/S.Benedetto del Tronto, Teil "Mitte" bis Rogoznica, Teil "SÜD" einschließlich 
Montenegro bis zur albanischen Grenze und S.Maria di Leuca), Nautik-Verlag . Alle Bände 
werden jährlich aktualisiert. 
Adriatic Pilot  v. Thompson (in Englisch) (letzte Auflage 2008) Imray-Verlag..Farbige Pläne 
und Fotos 
Kroatien – 808 Häfen und Buchten v. K. Beständig, letzte Auflage 2009. 
Adria Italien / Kroatien -Nord / Kroatien Süd (3 Bände) v. Axel Kramer, See-Verlag ; letzte 
Auflagen 2007 
Kroatien, mit Slowenien, Bildband, Martin Muth, Delius-Klasing, Neu-Erscheinung 2009  
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Deutsche Seekarten für den Adria-Raum      B/25 a 
 

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat mit Wirkung vom 1. Januar 
2010 alle deutschen Seekarten für das Mittelmeer aus dem Handel gezogen.  
 

Damit ist auch der Berichtigungsdienst für die früheren amtlichen deutschen Seekarten 
entfallen. 
 

Der Delius-Kartensatz "Adria 1" umfasst auch das slowenische Küstengebiet. 
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Kroatische Seekarten                                                                                                B/25 b  
Die kroatischen Sportbootkarten-Sätze und die amtlichen Seekarten decken jeweils das 
Seegebiet von Grado/Triest  bis zur kroatischen Grenze und weiter nach Süden ab. Damit ist 
das slowenische Seegebiet ebenfalls abgedeckt. 
 

Kroatische Seekarten zeichnen sich für das kroatische Küstengebiet durch ihre Genauigkeit 
aus. Sie werden laufend durch die kroatischen Notices to Mariners berichtigt. Beim Kauf in 
Nautik-Shops sowohl in Kroatien als auch in anderen Ländern sollte man sich genau über den 
Berichtigungsstand informieren. 
 

Verkaufsstellen für kroatische Seekarten in der BRD und in Österreich siehe Abschnitt B/24. 
 

In Kroatien können die kroatischen Seekarten durch die dortigen amtlichen Verkaufsstellen 
oder die Nautik-Shops in den Marinas bezogen werden. Auf eine aktuelle Berichtigung ist 
dabei zu achten. 
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Kroatische Seekarten / Sportbootkarten "Male Karte" 
 

 Nr. MALE KARTE -  1. Teil Maßstab 1. Ausgabe Neuausgabe  Nachdruck Format  
 Title of chart Scale 1: First edition New edition Reprint Format 

MK-1 Trscanski zaljev 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
MK-2 Umag – Rovinj 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
MK-3 Rovinj – Pula 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
  Pula   30 000         
MK-4 Kvarner 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
MK-5 Rijecki zaljev 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
MK-6 O.Cres 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
MK-7 Krk- Rab 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
MK-8 O.Lošinj 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
MK-9 Kvarneric - S dio 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
  Uvala Zigljen     3 000         
  Uvala Prizna     3 000         
MK-10 Velebitski kanal 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
  Pag     5 000         
MK-11 Virsko more 100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 
MK-12 Novigradsko more - Zadarski 

kanal 
100 000 1989 5-1997 4-2004 B3 

  Zadar   15 000         
              
  MALE KARTE – 2. Teil           
MK-13 Zadar 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
  Zadar   15 000         
MK-14 Biograd 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-15 Sibenik 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-16 Rogoznica – Split 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
  Splitska vrata   15 000         
MK-17 O. Vis 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-18 O. Brac 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-19 O. Hvar 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-20 Makarska 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
  Makarska   10 000         
MK-21 Vela Luka 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-22 O. Korcula 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-23 O. Lastovo 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-24 Ploce - O. Mljet 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
  Luka Polace   20 000         
MK-25 Ston 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
  Luka Slano   15 000         
MK-26 Dubrovnik 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
  Cavtat   15 000         
MK-27 Boka kotorska 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
MK-28 Budva – Bar 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
  Petrovac   25 000         
MK-29 Ulcinj 100 000 1990 5-1997 4-2004 B3 
 Ulcinj   10 000     
 

Die kroatischen Seekarten im Maßstab 1:100.000 sind sehr fein gezeichnet. 
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Weiterhin gibt es die kroatischen Küstenkarten im Maßstanb 1:100 000 im Format B1: 
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Italienische Sportbootkarten für die Ostküste der Adria   B/25 c 
 

Die italienischen "Nauticard 3241"  und "Nauticard 
1028"  decken das slowenische Küstengebiet ab.  
 
Weitere italienische Sportbootkarten für die Ostküste 
der Adria sind nicht bekannt. 
CD10 
 
        Plan dem Seekartenprospekt der Firma 
        HanseNautik entnommen. Wir danken für die  

Abdruckgenehmigung. 

 
 
Betonnung              B/26 
 

In slowenischen Küstengewässern liegen eine Reihe von Tonnen aus, die Hafeneinfahrten 
begrenzen oder auf Untiefen hinweisen.  
 

Die vorhandenen Tonnen entsprechen bei der Seitenbezeichnung dem seit 1977 gültigen 
internationalen Lateral-System und für die Bezeichnung von Gefahrenstellen dem 
Kardinalsystem. 
 

Zuverlässige Einzelheiten können den (berichtigten) Seekarten und teilweise auch den 
Hafenhandbüchern / Törnführern entnommen werden.  
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Betonnung              B/26 
 

In slowenischen Küstengewässern liegen eine Reihe von Tonnen aus, die Hafeneinfahrten 
begrenzen oder auf Untiefen hinweisen.  
 
Die vorhandenen Tonnen entsprechen bei der Seitenbezeichnung dem seit 1977 gültigen 
internationalen Lateral-System und für die Bezeichnung von Gefahrenstellen dem 
Kardinalsystem. 
 
Zuverlässige Einzelheiten können den (berichtigten) Seekarten und teilweise auch den 
Hafenhandbüchern / Törnführern entnommen werden.  
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Verkehrstrennungsgebiete Adria                                                                                     B/27 
Nach den internationalen IMO-Veröffentlichungen (IMO = International Maritime 
Organisation) dienen Verkehrstrennungsgebiete "zur Trennung entgegengesetzter Verkehrs-
ströme durch geeignete Maßnahmen und durch Einrichtung von Einbahnwegen....". 
 

Die landwärtigen Zonen werden "Küstenverkehrszonen" genannt. Hierbei handelt es sich um 
ein "Gebiet zwischen der landwärtigen Grenze eines Verkehrstrennungsgebietes und der 
angrenzenden Küste, das gemäß Regel 10 der Kollisionsverhütungsregeln befahren werden 
muß. Küstenverkehrszonen werden normalerweise nicht vom durchgehenden Verkehr benutzt. 
Fahrzeuge mit weniger als 20 m Länge und Segelfahrzeuge dürfen jedoch 
Küstenverkehrszonen unter allen Umständen benutzen". 
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In der genannten "Regel 10" heißt es u.a.: 
--- Ein Fahrzeug muß soweit wie möglich ein Queren von Einbahnwegen vermeiden; ist 

es jedoch zum Queren gezwungen, so muß dies möglichst mit der Kielrichtung im 
rechten Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung erfolgen.... 

--- Ein Fahrzeug von weniger als 20 m Länge oder ein Segelfahrzeug darf die sichere 
Durchfahrt eines Maschinenfahrzeuges auf dem Einbahnweg nicht behindern. 

 
Wichtige Verkehrstrennungsgebiete im Bereich der Adria sind u.a.: 
--- das Verkehrstrennungsgebiet "Vela Vrata" zwischen Istrien und der Insel Cres 
 (siehe Seekarten) 
--- SW-lich von Palagru�a 
--- das Verkehrstrennungsgebiet "nördliche Adria" (siehe unten). 
 

Verkehrstrenungsgebiet "Nördliche Adria" 
 (Der Name "Nördliche Adria" ist kein offizieller Name) 
Von der IMO (International Maritime Organisation) wurden für die nördliche Adria 
Verkehrstrennungsgebiete, eine Sicherheitszone und ein Gebiet mit 
Schifffahrtsbeschränkungen festgelegt, die in geänderter Form am 01.Juli 2007 in Kraft 
getreten sind. 
 

Dieses Gebiet beginnt nördlich von 43° 49,65' 
N mit einer Sicherheitszone, wo sich die 
Verkehrswege teilen, setzt sich dann nach 
Norden mit einem zentralen "Gebiet mit 
Schifffahrtsbeschränkungen" (Area to be 
Avoided) und weiter mit getrennten 
Verkehrswegen in Richtung Koper, Triest, 
Monfalcone und Venedig fort (siehe Karte). Im 
Golf von Triest ist ein weiteres 
Trennungsgebiet vorgeschrieben. 
 

Die 'Area to be avoided', in der sich Bohrtürme 
und die entsprechenden Ölleitungen befinden, 
gilt  nur für Schiffe über 200 gross tonnage 
(BRT).  
 

Die Sportschifffahrt wird von den neuen 
Vorschriften nach Auskunft des BSH nur 
insoweit berührt, als die allgemeinen Regeln 
für Verkehrstrennungsgebiete (siehe 
Kollisionsverhütungsregeln (Regel 10 KVR))  
betroffen sind. 

Hinweis: Die Verkehrstrennungsgebiete vor der italienischen Küste werden zeitweilig 
geändert. 
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Leuchtfeuer / Funkfeuer            B/28 
 

Die Befeuerung der Häfen und Hafeneinfahrten in Slowenien entspricht den Anforderungen 
der Schifffahrt und damit allen navigatorischen Erfordernissen.. 
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Das amtliche Deutsche Leuchtfeuerverzeichnis wurde vom Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) eingestellt. Ab 2003 gibt es neue deutschsprachige Leuchtfeuer-
verzeichnisse für die von der Sportschifffahrt am häufigsten befahrenen Gebiete des 
Mittelmeeres. Für das Küstengebiet Sloweniens ist das: "Leuchtfeuerverzeichnis Adria / 
Ionisches Meer“ in deutscher Sprache verfügbar, herausgegeben vom Nautik-Verlag München 
in Zusammenarbeit mit den entsprechenden amtlichen Stellen der jeweiligen Länder. Im 
Gegensatz zur englischen "List of Lights" sind hier auch sämtliche Leuchttonnen enthalten. 
Das Buch ist im Nautik-Verlag München, bei den amtlichen Vertriebsstellen und in den 
Fachbuchhandlungen erhältlich. Die Leuchtfeuerverzeichnisse sind in gedruckter Form und 
als PDF-Dateien auf CD-ROM im Handel. 
 

Das Verzeichnis wird jährlich in aktueller Form neu herausgegeben. Im Laufe des Jahrfes 
wird es aktualisiert. Änderungen und Neueiträge werden im Internet unter 
„www.leuchtfeuerverzeichnis-mittelmeer.de“ veröffentlicht und können von dort kostenlos 
heruntergeladen werden.  
 

Die früher üblichen weittragenden Funkfeuer als Navigationshilfen auf größere Entfernungen 
sind nicht mehr in Betrieb. 
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Wetter- und Windverhältnisse  Adria                                                    B/29 (1) 
 (Auszug aus dem "Mittelmeer-Handbuch des Deutschen Hydrographischen Instituts (heute BSH), IV. Teil, 
6. Auflage," 1982. Kopien mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes, Geschäftsbereich 
Wettervorhersage und Schifffahrtsberatung vom 16.02.2009.) 
 
Dewr nachfolgende Text ist dem ehemaligen Deutschen Seehandbuch entnommen. Er 
beschreibt die Wettersituationen an der Ostküste der Adria in kurzer übersichtlicher Weise.  
 
Durch den hier erfgolgten Abdruck bleiben die Texte für die Wassersportler erhalten. 
 
 
 

Fortsetzung nächste Seite 
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Wetter- und Windverhältnisse  Adria                                                    B/29 (1) 
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          B/29  (2) 
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          B/29-3 
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          B/29-9 
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          B/29-10 
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          B/29-11 
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          B/29-13 
 

 
 

Wetterberichte deutsche / österreichische                                 B/29 a 
Stand Juli  2010 

 
Deutschland / Österreich 
Die früher von der Deutschen Welle ausgestrahlten Mittelmeer-Seewetterberichte werden 
(derzeit) nicht mehr gesendet. Das gleiche gilt für den Seewetterbericht des Österreichischen 
Rundfunks.  
 

Die deutsche Firma DPØ7, die "sympathischen Küstenfunkstellen" von Kapitän Dietzel, 
bieten je einen Seewetterbericht für das westliche und östliche Mittelmeer, erstellt vom 
Seewetteramt Hamburg, per Handy gesprochen oder als Textdokument, an. Gesendet werden: 
Wetterlage, Vorhersage für 24 Stunden und Stationsmeldungen. Eine Anmeldung zur 
Teilnahme an diesem Service kann unter www.mms-wetter.de erfolgen; hier kann auch eine 
Testsendung abgerufen werden. 
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Wetterberichte Slowenien                                      B-29 b 
Stand:Juni 2010 
 

Entgegen anderslautenden Veröffentlichungen im Internet hat Radio Slovenija auf Anfrage 
mitgeteilt, daß der Sender auch in diesem Sommer keine Wetterberichte mehr für die Adria in 
verschiedenen Sprachen, u.a. in Deutsch, ausstrahlt. Dieser Service wurde vor zwei Jahren 
eingestellt, nachdem er über 25 Jahre auch für die Wassersportler zur Verfügung stand.  
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Wetterberichte /italienische                                                            B/28 c 
Stand: Juli 2010 
 
Im slowenischen Küstengebiet sind die Wetterberichte der italienischen Küstenfunkstelle 
Trieste Radio zu empfangen. 
 
Italien 
Auf UKW (VHF)  
Auf Band gesprochene Sturmwarnungen und Warnnachrichten werden auf UKW Kanal 68 in 
italienischer und englischer Sprache rund um die Uhr ausgestrahlt.  Eine Aktualisierung 
erfolgt alle 6 Stunden. 
 
Auf Grenzwelle 
Auf Grenzwelle werden Windwarnungen, Wetter-Übersicht und Vorhersage für 12 und 1^8 
Stunden in italienischer und englischer Sprache ausgestrahlt: 
 

Küstenfunkstelle   kHz                        Sendezeiten  (Sommerzeit) 
Trieste  2624    03.35    09.35    15.35    21.35 

 
Sturmwarnungen und Nautische Warnnachrichten werden zusätzlich auf den gleichen 
Frequenzen ausgestrahlt  
 nach Eingang und um  

     
06.03,  10.03,  14.03,  18.03 und 22.03 Uhr (Sommerzeit) 

 
Rundfunksender (Radiotelevisione Italiano-Radiodue) strahlen in italienischer Sprache um 
 06.21     14.32     22.23 Uhr GLZ  
Starkwindwarnungen, Übersicht, und Vorhersage aus. 
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Wetterberichte / kroatische                                       B/ 29 d 
(Stand: Juli 2010 
 

Wetterberichte slowenischer Funkstationen sind nicht bekannt.  
 

In den slowenischen Küstengewässern sind die Wetterberichte der kroatischen 
Küstenfunkstelle Rijeka Radio (siehe unten) gut zu empfangen. 
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Kroatien 
An der Ostküste der Adria wurde durch die Inbetriebnahme weiterer "abgesetzter" UKW-
Stationen im Herbst 2002 die funktechnische Abdeckung verbessert. Trotzdem muß damit 
gerechnet werden, daß in Buchten, die von hohen Ufern umgeben sind, nur schlechter bis gar 
kein Empfang über UKW möglich ist. 
 

Die kroatischen Küstenfunkstellen strahlen mehrmals täglich auf UKW den amtlichen 
Seewetterbericht in kroatischer und englischer Sprache aus. 
Die Sendezeiten aller drei Küstenfunkstellen sind seit dem 01. Januar 2010 einheitlich  
 05.45 UTC,  12.45 UTC und 19.45 UTC- 
(Umrechnungen:   MEZ = Mitteleuropäische Zeit = UTC + 1 Stunde,  
 MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit = UTC + 2 Stundenm). 
 

Derzeit sind folgende kroatische Stationen, die die amtlichen See-Wetterberichte in 
kroatischer und englischer Sprache ausstrahlen, in Betrieb: 
                                   UKW-Kanal     
 Rijeka  24,16 
mit den abgesetzten Stationen Kamenjak 04 
             Savudrija 81 
             Susak 20 
              U-ka 24 
 

 Split  21,16 
mit dem abgesetzten Stationen Brd Hum (Vis) 81 
 Celavac (Zadar) 28 
 Labistica (Split) 21 
 Sveti Mihovil (Ugljan) 07 
 Vidova Gora (Bra-) 23 
 

 Dubrovnik  07,16 
mit den abgesetzten Stationen  Hum (Lastovo) 85 
              Uljenje (Peljesac) 04 
              Srdj (Dubrovnik) 07 
               Ilijino brdo 28 
 

Die amtlichen Seewetterberichte hängen in der Regel in den Marinas in kroatischer, englischer 
und deutscher Sprache aus. 
 

Weiterhin kann der amtliche Seewetterbericht aus dem Internet unter http://www.meteo.hr, 
dann in der Kopfleiste rechts "English" anklicken, dann im Kästchen links "Adriatic sea – 
synopsis "more about..." anklicken, dann ganz rechts die Sprache wählen, z.B. "German". 
Dann erscheint ein aktueller Wetterbericht in deutscher Sprache. 
 

Zusätztlich zu den amtlichen Wetterberichten wird vom Institut für Meteorologie in Split ein 
Wetterbericht erstellt, der jeweils um 07.00 Uhr, 13.00 und 19.00 Uhr aktualisiert wird und 
ganzjährig rund um die Uhr in kroatischer, deutscher, italienischer und englischer Sprache auf 
folgenden Kanälen ausgestrahlt wird: 
 

Sender UKW-Kanal Reichweite / Gebiet 
Pula 73 Nördliche Adria / Westküste Istrien 
Rijeka 69 Nördliche Adria / östlicher Teil 
Šibenik 73 Mittlere Adria 
Split 67 Mittlere Adria / östlicher Teil 
Dubrovnik 73 Südliche Adria / östlicher Teil. 
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Navtex-Sendungen in englischer Sprache erfolgen über Radio Split auf 518 kHz   

um 00.40, 04.40, 08.40, 12.40, 16.40 20.40  ME Sommerzeit 
mit Sturmwarnungen, Übersicht und Vorhersage für 24 Stunden für die Adria und die Straße 
von Otranto.Weiterhin werden Nautische Warnnachrichten für die kroatische Küste 
ausgestrahlt.  
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Navtex-Sendungen Italien                                                                                       B/29 e 
Stand: Juli 2010 
 

Im slowenischen Küstengebiet sind die Navtex-Sendungen der italienischen Küstenfunkstelle 
Trieste Radio zu empfangen. 
 

Trieste (U) 
 Frequenz: 518 kHz 
  

 Sendezeit ( UTC) 03.20   07.20  11.20  15.20  19.20  23.20  UTC 
 Inhalt:  Sturmwarnungen und Nautische Warnnachrichten 
 

 Sendezeit (UTC)  07.20  19.20  UTC 
   Wettervorhersagen  
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Kollisionsverhütungsregeln                                                                                             B/31 
Die Kenntnis der Regel 10 der Kollisionsverhütungsregeln hat auch für Wassersportler eine 
Bedeutung, da sich in der Adria einige Verkehrstrennungsgebiete befinden. 
  

Regel 10 : Verkehrstrennungsgebiete 
a.) Diese Regel gilt in Verkehrstrennungsgebieten, die von der Organisation festgelegt 
worden  sind; sie befreit ein Fahrzeug nicht von seiner Verpflichtung aufgrund einer anderen 
Regel. 
b.) Ein Fahrzeug, das ein Verkehrstrennungsgebiet benutzt, muß 
 i.)  auf dem entsprechenden Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung dieses 

Weges fahren; 
 ii.)  sich, soweit möglich, von der Trennlinie oder der Trennzone klar halten; 
 iii.) in der Regel an den Enden des Einbahnweges ein- oder auslaufen; wenn es 

jedoch von der Seite ein- oder ausläuft, muß dies in einem möglichst kleinem 
Winkel zur Verkehrsrichtung erfolgen. 

c.) Ein Fahrzeug muß soweit wie möglich das Queren von Einbahnwegen vermeiden; ist 
es jedoch zum Queren gezwungen, so muß dies möglichst mit der Kielrichtung im 
rechten Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung erfolgen. 

d.) i.) Ein Fahrzeug darf eine Küstenverkehrszone nicht benutzen, wenn es den 
entsprechenden Einbahnweg des angrenzenden Verkehrstrennungsgebietes sicher 
befahren kann. Fahrzeuge von weniger als 20 m Länge, Segelfahrzeuge und 
fischende Fahrzeuge dürfen die Küstenverkehrszone jedoch benutzen. 

 ii.) Ungeachtet der Ziffer i.) darf ein Fahrzeug eine Küstenverkehrszone jedoch 
benutzen, wenn es sich auf dem Weg zu oder von einem Hafen, einer Einrichtung 
oder einem Bauwerk vor der Küste, einer Lotsenstation oder einem sonstigen 
innerhalb der Küstenverkehrszonegelegenen Ort befindet, oder zur Abwendung einer 
unmittelbaren Gefahr. 
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e.) Außer beim Queren oder beim Einlaufen in einen Einbahnweg oder beim Verlassen 

eines Einbahnweges darf ein Fahrzeug in der Regel nicht in eine Trennzone 
einlaufen oder eine Trennlinie überfahren, ausgenommen 

 i.) in Notfällen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr; 
 ii.) zum Fischen innerhalb einer Trennzone. 
f.) Im Bereich des Zu- und Abgangs der Verkehrstrennungsgebiete muß ein Fahrzeug 

mit besonderer Vorsicht fahren. 
g.) Ein Fahrzeug muß das Ankern innerhalb eines Verkehrstrennungsgebietes oder im 

Bereich des Zu- oder Abgangs soweit wie möglich vermeiden. 
h.) Ein Fahrzeug, das ein Verkehrstrennungsgebiet nicht benutzt, muß von diesem einen 

möglichst großen Abstand halten. 
i.) Ein fischendes Fahrzeug darf die Durchfahrt eines Fahrzeuges auf dem Einbahnweg 

nicht behindern. 
j.) Ein Fahrzeug von weniger als 20 Meter Länge oder ein Segelfahrzeug darf die 

sichere Durchfahrt eines Maschinenfahrzeuges auf dem Einbahnweg nicht 
behindern. 

k.) Ein manövrierbehindertes Fahrzeug, das in einem Verkehrstrennungsgebiet Arbeiten 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Schifffahrt durchführt, ist von der 
Befolgung dieser Regel befreit, soweit dies zur Ausführung dieser Arbeiten 
erforderlich ist. 

l.) Ein manövrierbehindertes Fahrzeug, das in einem Verkehrstrennungsgebiet 
Unterwasserkabel auslegt, wartet oder aufnimmt, ist von der Befolgung dieser Regel 
befreit, soweit dies zur Ausführung der Arbeiten erforderlich ist.  
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Seenot-Rettungsdienste  / maritim                                                                                B/ 32 a 
Stand: Juni 2010 
 
Alle zentralen Rettungsstationen sind in der Adria über UKW-Kanal 16 ansprechbar. 
 
Slowenien 
 

Seenotleitstelle  
Slovenian Maritime Directorale 
 Ukmarjev trg 2, 66000 Koper 
 Telefon  ++386 (0) 5 6 63 21 00 
 Telefax  ++386 (0) 5 6 63 21 02 
 E-Mail:  ursp.box@gov.si 
 Mobiltelefon  für Notrufe: ++386 (0) 56 63 21 06 

 

Seenotkoordinierungsstellen  
Koper (MRCC) 
 Telefon  +386 (0)5 663 21 06 und 663 21 08 
 Telefax  +386 (0)5 663 21 10 
 E-Mail   koper.mrcc@gov.si 
 Inmarsat C  581 4 23 81 65 10 
 MMSI  00 278 0200 
    00 278 00 7046 (Izola MRSC) 
    00 278 00 7048 (Piran MRSC) 
 Not- und Sicherheitsverkehr  

    Koper: UKW-Kanal 07, 08, 12 16  
    Izola:   UKW-Kanal 16 
    Piran:  UKW-Kanal 16 
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Eine weitere Möglichkeit besteht in Ausnahmefällen über die Leitstelle der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettungs Schiffbrüchiger in Bremen, erreichbar über 0049-421-536870 oder 
0049-124 124. Diese Stelle kann jedoch nur als Vermittler zur Alarmierung anderer lokaler 
Rettungsorganisationen dienen. 
 

Da, mit Ausnahme der Kurse zu den großen Häfen, der Schiffsverkehr der Berufsschiffahrt in 
der Adria relativ gering ist, muß damit gerechnet werden, daß beim Eintritt von Seenotfällen 
optische Notsignale nicht beobachtet werden oder keine Möglichkeit der Hilfeleistung besteht.  
 

Alle Boote, die diesen Seeraum befahren, sollten daher unter allen Umständen ausreichend 
mit eigenen Rettungsgeräten ausgerüstet sein und ständig die Regeln der guten Seemannschaft 
beachten. 
 
Besonders kleinere Boote sollten bei rasch aufkommenden starken Winden (Bora) in 
unmittelbarer Landnähe bleiben. 
 
Da immer wieder in der Nähe von stark frequentierten Bade- und Urlaubsplätzen Unfälle 
durch Abtreiben von Schlauchbooten und Badehilfen wie Luftmatratzen u.ä. entstehen, sollten 
seegehende Yachten bei einer derartigen Wetterlage ihr Augenmerk auf solche treibenden 
Objekte richten. 
 
Neben den amtlichen Seenotrettungsdiensten existiert an der nördlichen Adria und an der 
kraotischen Küste als privater Seenot-Pannendienst die österreichische Firma Sea-Help. 
Sie verfügt (derzeit) über acht Stützpunkte an der gesamten Küste zwischen Venedig und 
Dubrovnik mit einer operativen Zentrale in Punat/Krk.  
 
Weitere Auskünfte erteilt die Sea-Help-Zentrale in Österreich 
 Tel. ++43-(0) 7613 26390 
 Handy +43 (0) 676 5581 566 
          E-Mail: office@seahelp.eu 
 

Eine Hilfeleistung kann gerufen werden  
 

über die zentrale 24-Stunden-Hotline   ++00385 62 200 000. 
 

Die nächstgelegenen Stützpunkte sind: 
Stützpunkt San Giorgio 
Hafen Ausa Corno  (45° 45' N  13° 14' E) 
Sea-Help Captain Herr Moz  
Via Fermi (Ausa Corno) 
33058 San Giorgio, Italien 
 
Stützpunkt Portoro�  
Portoro� / Marina Bernardin  (45° 31' N   13° 34' E ) 
Nordgrenze: Leuchtfeuer Debeli (45° 35' N   13° 42'  E) – 200° 
Südgrenze: Leuchtfeuer Savadrija (45° 29' N   13° 3 0' E) – 240° 
  
Verantwortlich für die slowenische Adria von Koper bis Portoro�:  
Sea-Help Captain Lado Celestina 
Marina Bernardin 
Obala 2 
6320 Portoro�, Slowenien 
 

                           CD10 
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Fremdenverkehrsämter                                                                                                     B/34 
 

Slowenien 
Deutschland 
80333 München Maximiliansplatz 12 a 
Tel.:   089-29 16 12 02 
Fax:    089-29 16 12 73 
E-Mail:  info@slovenia.info 

 
60329 Frankfurt/Main Mainluststr. 6 
Tel.:   069 23 30 24 
Fax:   069 23 69 45 
E-Mail:  info.fra@kompas.de  

Österreich: 
1010 Wien            Opernring 1 / R / 4 / 447 
Tel.:   01 71 54 010 
Fax:    01 71 38 177 
E-Mail:  info@slovenia.info 

Schweiz 
8001 Zürich            Löwenstr. 54 
Tel.:   041 44 212 63 94 
Fax:   041 44 212 52 66 
E-Mail:  mail@kompatravel.ch 
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Internet- und E-Mail-Adressen Slowenien           B/37 
   E-Mail Internet 
Slowenische Botschaften und Konsulate 
 D-Berlin (Botschaft) vbn@gov.si  
 München (Gen.Kons.) kmu@gov.si  
 Potsdam (Hon.Kons.) behnke.ice@t-online.de 
 Sulzbach Honorarkonsul@slovenien-hessen.de 

 CH - Bern vbe@gov.si http://bern.embassy.si 
 A – Wien vdu@gov.si  
 
Marinas: 
 Koper: info@marina-koper.si  www.marina-koper.si  
 Izola info@marinaizola.com  www.marinaizola.com  
 Portoro� recption@marinap.si www.marinap.si  
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Sportfischerei am Meer           B/37 
 
(Unverbindlicher Text, Zusammenschrieb aus verschiedneen Internet-Seiten. Der Text wird 
beim Vorliegen verbindlicher Informationen korrigiert. ) 
 

In Slowenien ist das Angeln vom Ufer aus kostenlos. 
 

Angeln auf See ist genehmigungspflichtig. Kosten 06.60 €/Tag. Genehmigungen sind auf den 
Gemeindeämtern und in Marinas erhältlich. 
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